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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls in der Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst.
d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführenden haben am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert
(Art. 105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist - unter Vorbehalt des Antrages, bei einer Abweisung der Beschwerde im
Hauptpunkt sei die vom SEM angeordnete vorläufige Aufnahme zu bestätigen (vgl. unten
E. 3) - einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde können die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und
Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige und unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Das SEM hat die Beschwerdeführenden wegen unzumutbaren Wegweisungsvollzuges
vorläufig in der Schweiz aufgenommen. Die Vollzugshindernisse sind alternativer Natur
und erst anlässlich einer allfälligen Aufhebung der vorläufigen Aufnahme wieder zu
überprüfen (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.4). Demzufolge besteht kein schutzwürdiges Interesse
an der Feststellung der Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs, weshalb auf den
entsprechenden Antrag, bei einer Abweisung der Beschwerde im Hauptpunkt sei die vom



SEM angeordnete vorläufige Aufnahme zu bestätigen, beziehungsweise vom Gericht
aufgrund einer Reflexverfolgung die Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzuges
festzustellen und die vorläufige Aufnahme aus diesem Grund explizit anzuordnen, nicht
einzutreten ist. Wie unter Erwägung 5.4.3 ersichtlich wird, machen die
Beschwerdeführenden keine bereits vor ihrer Ausreise aus dem Heimatland bestandene
Reflexverfolgung mehr geltend. Eine allfällige Reflexverfolgung, die erst nach der Ausreise
aus dem Heimatland entstanden ist, ist unter dem Aspekt der Flüchtlingseigenschaft
aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe zu prüfen.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu
tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der
Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Gefährdungssituation erst geschaffen
worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend. Subjektive Nachfluchtgründe
begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach
Art. 54 AsylG zum Asylausschluss. Personen, welche subjektive Nachfluchtgründe
nachweisen oder glaubhaft machen können, werden als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen
(vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1 m.w.H.). Zwar hält die am 1. Februar 2014 in Kraft getretene
Bestimmung von Art. 3 Abs. 4 AsylG fest, dass Personen, die Gründe geltend machen, die
wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch
Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder
Ausrichtung sind, keine Flüchtlinge sind. Diese Einschränkung wurde vom Gesetzgeber
allerdings durch den ausdrücklichen Hinweis auf den Vorbehalt der Geltung des
Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30)
wieder relativiert (Art. 3 Abs. 4 in fine AsylG).

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG). Das Bundesverwaltungsgericht hat die
Anforderungen an das Glaubhaftmachen der Vorbringen in verschiedenen Entscheiden
dargelegt und folgt dabei ständiger Praxis. Darauf kann hier verwiesen werden (vgl. BVGE
2010/57 E. 2.2 f. und BVGE 2012/5 E. 2.2).

E. 5.1
Im Folgenden ist zunächst zu prüfen, ob das SEM betreffend die geltend gemachten
Vorfluchtgründe die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerenden im Sinne von Art.
3 und 7 AsylG zu Recht verneint hat.



E. 5.2
Das SEM hat in der angefochtenen Verfügung zu Recht festgehalten, dass die geltend
gemachten Beeinträchtigungen, die sich hauptsächlich als Folge der kriegerischen
Ereignisse im Heimatland der Beschwerdeführenden ergeben haben, flüchtlingsrechtlich
nicht relevant sind und demnach nicht zur Gewährung von Asyl führen. Dies entspricht der
herrschenden Lehre und Rechtsprechung. In der Beschwerde wird denn auch zu Recht
explizit keine gegenläufige Ansicht vertreten.

E. 5.3
Das Gericht teilt die mit der angefochtenen Verfügung des SEM dargelegte Einschätzung,
dass keine glaubhaften Hinweise gegeben sind, die Beschwerdeführenden wären in ihrem
Heimatland gezielt gegen ihre Person gerichteten ernsthaften Nachteilen aus in Art. 3
AsylG genannten Gründen ausgesetzt gewesen. Das SEM hat im Resultat zu Recht
festgestellt, dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden, soweit sie für die Beurteilung
der Flüchtlingseigenschaft relevant sind, den Anforderungen an die Glaubhaftmachung
nicht zu genügen vermögen und hat in ausgewogener Weise unter zutreffenden Verweisen
auf die entsprechenden Aktenstellen in rechtskonformer Anwendung der
Glaubhaftigkeitskriterien entschieden. Das SEM stellt aufgrund der Aktenlage
richtigerweise fest, dass es dem Beschwerdeführer auch auf mehrfaches Nachfragen nicht
gelang, präzise Angaben über die angebliche Verfolgung zu machen, seine Aussagen
hierüber ausschliesslich allgemein gehalten sind, keinen persönlichen Bezug zeigen und auf
Vermutungen beruhen, die er nicht erklären konnte. Das SEM verweist zutreffend auf die
entsprechenden Aktenstellen (A24/9 F21-24). Die Entgegnung in der Rechtsmitteleingabe,
die Angaben des Beschwerdeführers seien so genau, wie dies möglich sei, sind nicht
stichhaltig, da sie die unpräzisen Angaben mit mangelndem persönlichem Bezug nicht zu
erhellen vermag und diese bestehen bleiben. Die weiteren diesbezüglichen Ausführungen in
der Beschwerde, dass, wäre der Beschwerdeführer zu Hause gewesen, er wohl umgebracht,
verhaftet oder entführt worden wäre, und es in der Natur der Sache liege, dass man die
Flucht ergreifen müsse, wenn die Situation (durch die unbekannten bewaffneten und
vermummten Leute) bedrohlich geworden sei, gehen im vorliegenden Kontext offenkundig
am Thema vorbei. Das SEM bezog sich bei der hier in Frage stehenden Erwägung nicht auf
den geltend gemachten Besuch der unbekannten bewaffneten Leute, sondern auf das
Vorbringen, der Beschwerdeführer sei mehrmals in seiner Abwesenheit, vermutungsweise
wegen seiner politischen Ausrichtung, gesucht worden und habe sich deswegen verstecken
müssen. Das diesbezügliche Aussageverhalten ist nicht nur, wie festgestellt, oberflächlich
und auf weitestgehend unpersönlicher Schilderung basierend, sondern zudem insofern
widersprüchlich, als sowohl der Beschwerdeführer wie auch die Beschwerdeführerin
anlässlich der BzP noch versicherten, mit der Armee, der Polizei und den Behörden in
ihrem Land hätten sie und die anderen Familienangehörigen keine beziehungsweise nie
Probleme gehabt (A6/12, Pt. 7.01; A8/12, Pt. 7.01). Das Vorbringen des Beschwerdeführers
in der Anhörung, er sei früher immer wieder von den Behörden gesucht worden, habe sich
aber immer wieder verstecken können (A24/9 F21) und auch kurz vor seiner Ausreise sei er
zwei oder drei Mal von Angehörigen - Informanten und Agenten - der Baath-Partei gesucht
worden, die er aber nicht kenne (A24/9 F22/23), muss als nachgeschobene Steigerung
zentraler Aspekte und als diametral unterschiedliche Darstellung der Gesuchsbegründung
erkannt werden (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen
Asylrekurskommission [EMARK] 1993 Nr. 3). Auch fielen die Angaben der



Beschwerdeführenden zu ihrem Aufenthalt vor ihrer Ausreise aus dem Heimatland
entgegen den Einwänden in der Rechtsmittelschrift in relevanter Weise widersprüchlich
aus. Der Beschwerdeführer legte anlässlich der BzP ausdrücklich dar, bis ins Jahr 1980 in
D._______ in der Nähe von L._______ gelebt zu haben und dann nach C._______ gezogen
zu sein, wo er bis zur Ausreise (aus dem Heimatland) gelebt habe (A6/12, Pt. 1.07), und
brachte in der Anhörung vor, er habe in der BzP auch angegeben, zuletzt im Dorf
D._______ gewesen zu sein. Dies kann dem entsprechenden Protokoll nicht entnommen
werden, sondern nur, dass sie im Dorf D._______ auch ein Haus besessen hätten (A6/12, Pt.
2.01). Auch die Beschwerdeführerin schilderte an der BzP, sie habe nach dem Umzug von
D._______ nach C._______ bis zur Ausreise immer dort gewohnt (A8/12, Pt. 1.07), und
bestätigte und konkretisierte ihren letzten Wohnort im Heimatland mit C._______ unter
Nennung des Quartiers und des genaueren Standortes des Hauses (A8/12, Pt. 2.01),
während sie anlässlich der Anhörung angab, nach dem Besuch der unbekannten
bewaffneten Leute, der ungefähr sieben bis acht Monate vor ihrer Ausreise aus dem
Heimatland stattgefunden habe (A25/8 F20), hätten die Beschwerdeführenden ihr Haus
(C._______) verlassen und mit ihrem Sohn in verschiedenen Dörfern bei verschiedenen
Verwandten gelebt (A25/8 F22). Wenn die Beschwerdeführerin auf die Nachfrage, weshalb
sie denn anlässlich der BzP gesagt habe, bis zu ihrer Ausreise in C._______ gelebt zu
haben, antwortet, die Dörfer würden auch zu C._______ gehören, C._______ sei ihre
offizielle Adresse und sie hätten sich in den Dörfern E._______, F._______ und D._______
aufgehalten (A25/8 F25), muss dies in Berücksichtigung der klaren Trennung der
Wohnsitzorte anlässlich der BzP als unbehelflicher Versuch gewertet werden, die
widersprüchlichen Angaben anzupassen, selbst wenn die genannten Dörfer im Bezirk
C._______ liegen mögen. Das Gericht folgt im Weiteren der Feststellung in der
angefochtenen Verfügung, dass der Beschwerdeführer die Umstände zum geltend
gemachten Einbruch in das Haus (und dem damit folgenden Diebstahl) nicht
widerspruchsfrei zu schildern vermochte, wenn er zu Beginn der Anhörung aussagte, die
Beschwerdeführenden seien bei diesem Vorfall nicht zu Hause gewesen (A24/9 F13), und
später ausführte, zum Zeitpunkt des Einbruches hätten sie zu Hause geschlafen (A24/9
F28). Der Einwand in der Rechtsmitteleingabe, es müsse sich um ein Missverständnis oder
einen Übersetzungsfehler handeln, kann nicht gehört werden. Der Erklärungsversuch dazu,
dass die Beschwerdeführenden wohl von den Einbrechern mitgenommen worden wären,
wenn sie zu Hause gewesen wären, weshalb sie also gar nicht zu Hause gewesen sein
könnten, vermag nicht zu überzeugen. Vielmehr stellt sich die Aussage des
Beschwerdeführers in Frage 28 des Anhörungsprotokolls als umschreibende Erklärung dar,
weshalb er die bewaffneten Leute nach dem ersten Besuch nie wieder gesehen habe (eben
weil sie geschlafen hätten) und muss deshalb als gezielt willentliche Aussage gelten, sodass
der Einwand eines Übersetzungsfehlers nicht sachgemäss und somit untauglich erscheinen
muss. Im Übrigen ist festzustellen, dass sich diese Aussage wiederum widersprüchlich zu
den Angaben in der BzP ausnimmt, wenn der Beschwerdeführer dort zu Protokoll gibt, er
habe mit den unbekannten bewaffneten Leute ein zweites Mal gesprochen, als sie acht bis
zehn Tage nach dem ersten Besuch noch einmal zu ihm nach Hause gekommen seien
(A6/12, Pt. 7.02). Mit der Beschwerdeschrift erfährt das Vorbringen des Besuches von
bewaffneten und maskierten Personen eine Steigerung, wenn ausgeführt wird, es sei
nachvollziehbar, dass die Beschwerdeführenden nach einigen solcher Vorfälle aus Syrien
geflohen seien (Beschwerde S. 7). Abgesehen davon ist jedenfalls der Einschätzung des
SEM zu folgen, wonach davon auszugehen sei, dass die Ausreise der Beschwerdeführenden



aus Syrien in keinem direkten Zusammenhang mit dem Zwischenfall stehe, als sich
unbekannte Personen über ihr Vermögen erkundigt hätten oder dem Einbruch in ihr Haus,
falls dieser tatsächlich stattgefunden haben sollte. Diese Einschätzung ist nebst der obigen
Erwägungen umso berechtigter, als die Beschwerdeführerin angab, der Besuch der
unbekannten bewaffneten Personen habe sich im Sommer 2013 (A8/12, Pt. 7.02)
beziehungsweise ungefähr sieben oder acht Monate vor ihrer Ausreise aus Syrien (A25/8
F20) ereignet. Im Weiteren fällt auf, dass der Beschwerdeführer gegen Ende der Anhörung
auf die konkrete Nachfrage, was anfangs des Jahres 2014 nun der genaue Grund des
Verlassens seines Heimatlandes gewesen sei, keine persönliche Verfolgung etwa aus
politischen Gründen nannte, sondern ausschliesslich die allgemeine Unsicherheit und die
schlechten Lebensbedingungen aufgrund der Kriegssituation hervorstrich (A24/9 F34). Auf
Gewährung des rechtlichen Gehörs zur (vorläufigen) Einschätzung der befragenden Person,
es sei nicht ganz nachvollziehbar, dass seine Ausreise aus Syrien im Zusammenhang mit
seiner politischen Tätigkeit stehe, vermochte der Beschwerdeführer nur äusserst vage zu
erwidern, man hätte ihn, Gott sei sein Zeuge, umbringen können (A24/9 F35), und
antwortete auf erneute entsprechende Nachfrage gänzlich ausweichend (A24/9 F36).
Zusammenfassend ergibt die Prüfung der Akten, dass das Aussageverhalten der
Beschwerdeführenden - abgesehen vom den Umständen entsprechend nicht hinreichenden
Konkretisierungsvermögen - zu entscheidwesentlichen Aspekten nicht kongruent, mithin
widersprüchlich ausgefallen ist. In Würdigung der gesamten Aspekte sprechen wesentliche
und weit überwiegende Umstände gegen die vorgebrachte Sachverhaltsdarstellung und in
der Beschwerdeschrift werden den überzeugenden Argumenten des SEM in
entscheidwesentlicher Hinsicht keine stichhaltigen Einwände entgegengehalten, die eine
Korrektur der Einschätzung des SEM rechtfertigen könnten. Das SEM hat zu Recht
festgestellt, dass die Vorbringen den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit gemäss Art. 7
AsylG nicht standhalten und somit betreffend die geltend gemachten Vorfluchtgründe die
Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerenden zu Recht verneint.

E. 5.4
Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführenden im Falle einer Rückkehr nach
Syrien im heutigen Zeitpunkt aufgrund objektiver oder subjektiver Nachfluchtgründe
befürchten müssen, flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung ausgesetzt zu werden.
Objektive Nachfluchtgründe sind gegeben, wenn äussere Umstände, auf welche die
asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte, zu drohender Verfolgung führen.
Subjektive Nachfluchtgründe sind dann anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst
durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach
der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat.

E. 5.4.1
Die Beschwerdeführenden verliessen Syrien nach dem Ausbruch des Bürgerkrieges im
Januar 2014. Vorab lässt sich die Feststellung treffen, dass die Situation in Syrien anhaltend
instabil und in stetiger Veränderung begriffen ist. Dabei ist als vollkommen offen zu
bezeichnen, in welcher Weise ethnische, religiöse und/oder politische Zugehörigkeiten im
Rahmen einer künftigen Herrschaftsordnung eine Rolle spielen werden. Trotz der
bestehenden Unklarheiten bezüglich der weiteren Entwicklung der Situation in Syrien ist es
dem Bundesverwaltungsgericht als zuständige Instanz aufgetragen, die Fluchtgründe von
Asylsuchenden syrischer Herkunft im Rahmen hängiger Beschwerdeverfahren
abschliessend zu beurteilen. Die in Syrien herrschende politische und menschenrechtliche



Lage wurde durch das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen zweier asylrechtlicher
Koordinationsentscheide ausführlich gewürdigt (vgl. BVGE 2015/3 E. 6.2 sowie Urteil
D-5779/2013 vom 25. Februar 2015 [als Referenzurteil publiziert] E. 5.3 und 5.7.2, jeweils
mit weiteren Hinweisen). Wie dabei ausgeführt wurde, ist durch eine Vielzahl von
Berichten belegt, dass die staatlichen syrischen Sicherheitskräfte seit dem Ausbruch des
Konflikts im März 2011 gegen tatsächliche oder vermeintliche Regimegegner mit grösster
Brutalität und Rücksichtslosigkeit vorgehen. Personen, die sich an regimekritischen
Demonstrationen beteiligt haben, sind in grosser Zahl von Verhaftung, Folter und
willkürlicher Tötung betroffen. Mit anderen Worten haben Personen, die durch die
staatlichen syrischen Sicherheitskräfte als Gegner des Regimes identifiziert werden, eine
Behandlung zu erwarten, die einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung im Sinne von
Art. 3 AsylG gleichkommt.

E. 5.4.2
Der auf Beschwerdeebene als Original eingereichte Suchbefehl datiert vom 5. Mai 2014
und wäre somit vier Monate nach der Ausreise der Beschwerdeführenden aus Syrien
verfasst worden. Die Beschwerdeführenden bringen vor, dass dieser erst am 5. Mai 2014
erlassen worden sei, hänge anscheinend damit zusammen, dass für die syrischen Behörden
kein Anlass bestanden haben möge, einen solchen auszustellen, solange der
Beschwerdeführer noch in Syrien geweilt habe. Die Echtheit dieses Dokumentes muss
schon aus dem Umstand angezweifelt werden, dass es im Original eingereicht wurde. Es ist
nicht nachvollziehbar, dass der Suchbefehl einem Neffen des Beschwerdeführers im
Original ausgehändigt werden sollte. Erfahrungsgemäss sind denn auch entsprechende
Dokumente käuflich leicht erhältlich. Zudem wurde aufgrund der Prüfung der Aktenlage
ersichtlich, dass keine glaubhaften Hinweise bestehen, dass der Beschwerdeführer von den
syrischen Behörden gesucht worden sein sollte. Schliesslich ist hervorzuheben, dass die
syrischen Behörden im Zeitpunkt der Ausstellung des Suchbefehls im kurdisch
kontrollierten Gebiet Syriens ohnehin keinen justiziablen Einfluss auszuüben im Stande
gewesen sind. Dem eingereichten Dokument ist aus all diesen Gründen kein
entscheidwesentliches Gewicht zugunsten einer Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
aus objektiven Nachfluchtgründen beizumessen.

E. 5.4.3
Mit der Rechtsmitteleingabe wird vorgebracht, die Beschwerdeführenden stünden in der
Schweiz in engem Kontakt mit ihren Kindern, die in Syrien gesucht würden. (...) Söhne
seien in J._______ als Flüchtlinge anerkannt, die sie jederzeit in der Schweiz besuchen
kommen könnten. Indem die Beschwerdeführenden zudem in der Schweiz ihre Kinder
getroffen und mit ihnen Kontakt hätten, wären sie einer Reflexverfolgung ausgesetzt. Es
handle sich dabei um einen objektiven Nachfluchtgrund, da die Beschwerdeführenden
diesen nicht selber gesetzt hätten, sondern dieser einzig aufgrund ihres Aufenthaltes in der
Schweiz entstanden sei. In der Vernehmlassung vom 24. Juni 2015 entgegnete das SEM zur
geltend gemachten Reflexverfolgung aufgrund der in J._______ als Flüchtlinge
anerkannten Kinder der Beschwerdeführenden, dass die Beschwerdeführenden weder in der
Anhörung noch in der BzP eine politisch motivierte Reflexverfolgung geltend gemacht
hätten; die Kinder der Beschwerdeführenden seien denn auch in J._______ als Flüchtlinge
anerkannt worden, bevor die Beschwerdeführenden aus Syrien ausgereist seien. Das
entsprechende Vorbringen sei nachgeschoben, unverständlich und konstruiert. Auch könne
die Verfolgungsmotivation der syrischen Behörden nach dem im Ausland entstandenen



Kontakt mit anerkannten Flüchtlingen nicht nachvollziehbar begründet werden. Zudem
seien alleine durch den im Ausland entstandenen Kontakt mit anerkannten Flüchtlingen
weder objektive Nachfluchtgründe noch Reflexverfolgung automatisch gegeben. In der
diesbezüglichen Stellungnahme führten die Beschwerdeführenden aus, es sei dem SEM
insofern zuzustimmen, als sie vor ihrer Ausreise aus Syrien keiner Reflexverfolgung
ausgesetzt gewesen seien. Jedoch wären sie bei einer Rückkehr nach Syrien infolge der
Kontakte mit ihren Kindern im Ausland dem Risiko einer Reflexverfolgung ausgesetzt.
Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht handelt es sich vorliegend nicht um
die Frage von objektiven, sondern von subjektiven Nachfluchtgründen. Für die Annahme
einer Reflexverfolgung bestehen in den Akten jedoch keine Anhaltspunkte (zum Begriff der
Reflexverfolgung BVGE 2007/19 E. 3.3 S. 225, unter Hinweis auf EMARK 1994 Nr. 5 E.
3h; vgl. ausserdem EMARK 1994 Nr. 17). Es ist mit dem SEM einig zu gehen, dass die
Verfolgungsmotivation der syrischen Behörden nach dem im Ausland entstandenen
Kontakt mit anerkannten Flüchtlingen in der Beschwerde nicht nachvollziehbar begründet
werden kann. Entsprechende Anhaltspunkte sind denn auch aufgrund der Aktenlage nicht
ersichtlich. Allein die Tatsache der Asylgewährung an Kinder der Beschwerdeführenden in
J._______ und allenfalls in der Schweiz reichen jedenfalls nicht aus. In der Beschwerde
wird zudem vorgebracht, dass SEM sei in der angefochtenen Verfügung nicht näher darauf
eingegangen, dass die Beschwerdeführenden in der Schweiz Kontakt zu ihren Kindern
hätten. Es wird weder in den Rechtsbegehren noch im Fliesstext der Beschwerde explizit
die Verletzung der Abklärungs- oder Begründungspflicht durch das SEM gerügt. Soweit die
entsprechende Rüge jedoch sinngemäss erhoben worden sein sollte, ist festzuhalten, dass es
nicht als Verletzung der Abklärungs- oder Begründungspflicht und mithin des Anspruches
auf rechtliches Gehörs zu werten ist, wenn sich das SEM in seiner Verfügung nicht
ausdrücklich zur Frage einer allfälligen Reflexverfolgung äusserte und allenfalls die Akten
der Kinder nicht für den vorliegenden Entscheid beizog. Die Beschwerdeführenden selbst
machten in den Befragungen im vorinstanzlichen Verfahren keine Reflexverfolgung
aufgrund des Kontaktes mit ihren Kindern in J._______ oder in der Schweiz geltend.
Angesichts der den Beschwerdeführenden obliegenden Pflicht anzugeben, weshalb sie um
Asyl nachsuchen (Art. 8 Abs. 1 Bst. c AsylG), drängte sich für das SEM ein Aktenbeizug
nicht auf, und es bestand auch keine Veranlassung, sich im Rahmen der Prüfung des
Asylgesuchs der Beschwerdeführenden zum Asylverfahren ihrer Kinder zu äussern oder
diesbezüglich Abklärungen zu tätigen und von sich aus nach Anhaltspunkten für das
Vorliegen einer allfälligen Reflexverfolgung zu suchen. In diesem Zusammenhang muss
auch erwähnt werden, dass die Beschwerdeführenden, soweit sie sich zu ihren Kindern im
erstinstanzlichen Verfahren materiell geäussert haben, diametral widersprüchliche Angaben
machten. So gab der Beschwerdeführer in der BzP zu Protokoll, weder er noch andere
Familienmitglieder hätten je Probleme mit der Armee, Polizei oder Behörden in Syrien
gehabt (A6/12, Pt. 7.01). Die Beschwerdeführerin sagte diesbezüglich in der BzP gleich aus
und bestätigte zusätzlich explizit, auch "meine Kinder waren nie in Haft" (A8/12, Pt. 7.01).
Demgegenüber brachte der Beschwerdeführer anlässlich der Anhörung vor, seine Kinder
seien ins Gefängnis gekommen, weshalb sie später die Flucht ergriffen hätten, und ein Sohn
von ihm sei im Jahre 2004 verhaftet und für 60 Tage ins Gefängnis gebracht und dort
geschlagen und gefoltert worden (A24/9 F13). Ein derartiges Aussageverhalten musste
wohl auch das SEM zu Zweifeln an der Glaubwürdigkeit der Beschwerdeführenden
veranlasst haben. In der Vernehmlassung vom 24. Juni 2015 legte das SEM die Gründe dar,
weshalb aus seiner Sicht aufgrund des Kontaktes der Beschwerdeführenden mit ihren



Kindern nach der Ankunft in der Schweiz keine Reflexverfolgung angenommen werden
könne. Die Beschwerdeführenden konnten sich hierzu replikweise äussern.

E. 5.4.4
Der Beschwerdeführer macht aufgrund seines politischen Engagements in der Schweiz
subjektive Nachfluchtgründe geltend. Es ist auf die im Sachverhalt dieses Urteils erfassten
Eingaben und Ausführungen zu verweisen. Eine Person, die subjektive Nachfluchtgründe
geltend macht, hat begründeten Anlass zur Furcht vor künftiger Verfolgung, wenn der
Heimat- oder Herkunftsstaat mit erheblicher Wahrscheinlichkeit von den Aktivitäten im
Ausland erfahren hat und die Person deshalb bei einer Rückkehr in flüchtlingsrechtlich
relevanter Weise im Sinne von Art. 3 AsylG verfolgt würde (vgl. BVGE 2009/29 E. 5.1 und
2009/28 E. 7.1; EMARK 2006/1 E. 6.1). Die Anforderungen an den Nachweis einer
begründeten Furcht bleiben dabei grundsätzlich massgeblich (Art. 3 und 7 AsylG).
Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als
staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung im Sinne
von Art. 3 AsylG befürchten muss. Das Bundesverwaltungsgericht ist im als Referenzurteil
publizierten Entscheid D-2839/2013 vom 28. Oktober 2015 der Frage nachgegangen, ob
und in welchem Umfang die syrischen Geheimdienste ihre Tätigkeiten im europäischen
Ausland hinsichtlich der Überwachung und Erfassung oppositioneller Exilaktivitäten nach
Ausbruch des Bürgerkriegs weiter betreiben beziehungsweise inwieweit sie dazu aktuell
noch in der Lage sind (vgl. E. 6.3.1 bis E. 6.3.4). Es hielt fest, es sei zu berücksichtigen,
dass die Aktivitäten der syrischen Geheimdienste in Europa in den letzten Jahren in den
Fokus der Nachrichtendienste der betroffenen Länder gerückt seien und diese ihre
Tätigkeiten aufgrund der ergriffenen Massnahmen nicht mehr ungehindert ausüben
könnten. Seit Ausbruch des Bürgerkriegs seien zudem mehr als vier Millionen Menschen
aus Syrien geflüchtet. Es sei angesichts dieser Dimension wenig wahrscheinlich, dass die
syrischen Geheimdienste über die logistischen Ressourcen und Möglichkeiten verfügten,
um sämtliche regimekritischen exilpolitischen Tätigkeiten syrischer Staatsangehöriger oder
staatenloser Kurden syrischer Herkunft im Ausland systematisch zu überwachen. Zudem
könne davon ausgegangen werden, dass durch den Überlebenskampf des Regimes die
syrischen Geheimdienste ohnehin primär auf die Situation im Heimatland konzentriert seien
(vgl. E. 6.3.5). Das Bundesverwaltungsgericht gelangte deshalb zum Ergebnis, dass
weiterhin davon auszugehen sei, dass der Schwerpunkt der Aktivitäten der syrischen
Geheimdienste im Ausland nicht bei einer grossflächigen, sondern bei einer selektiven und
gezielten Überwachung der im Ausland lebenden Opposition liege. Die Annahme, die
betroffene Person habe die Aufmerksamkeit der syrischen Geheimdienste in einer Weise
auf sich gezogen, welche auf eine begründete Furcht vor Verfolgung wegen exilpolitischer
Tätigkeiten schliessen liesse, rechtfertige sich deshalb nur, wenn diese sich in besonderem
Mass exponiere. Dies sei der Fall, wenn sie aufgrund ihrer Persönlichkeit, der Form des
Auftritts und aufgrund des Inhalts der in der Öffentlichkeit abgegebenen Erklärungen den
Eindruck erweckt, sie werde aus Sicht des syrischen Regimes als potenzielle Bedrohung
wahrgenommen (vgl. E. 6.3.6). In der Vernehmlassung vom 24. Juni 2015 führte das SEM
zu den vom Beschwerdeführer geltend gemachten exilpolitischen Aktivitäten aus, diese
seien nicht geeignet, eine Furcht vor flüchtlingsrelevanter Verfolgung zu begründen. Durch
die Teilnahme an Demonstrationen habe sich der Beschwerdeführer nicht in bedeutsamer
Weise von der grossen Masse exilpolitisch tätiger Syrer abgehoben. Insbesondere sei die
blosse Teilnahme an Demonstrationen nicht als qualifizierte Aktivität anzusehen, wegen
welcher er aus Sicht des syrischen Regimes als potentielle Bedrohung wahrgenommen



werde. Die eingereichten Fotos würden weiter zeigen, dass er sich mit verschiedenen,
angeblich politisch wichtigen Personen habe ablichten lassen. Dies bedeute jedoch nicht
ohne weiteres, dass er sich deshalb selbst in bedeutender Weise politisch exponiert habe.
Diese Annahme werde ausserdem durch die Tatsache bekräftigt, dass weder aus den
eingereichten Beweismitteln noch aus den Schreiben des Fürsprechers ersichtlich werde,
welche Funktion er bei seiner angeblichen exilpolitischen Tätigkeit ausübe. In der zweiten
Vernehmlassung vom 13. April 2017 führte das SEM aus, die zusätzlich eingereichten
Fotos mit verschiedenen, angeblich politisch wichtigen Personen würden weder die
Funktion des Beschwerdeführers bei seiner angeblichen politischen Tätigkeit aufzeigen,
noch lasse sich aus diesen eine eigene in bedeutender Weise politische Exponiertheit
ableiten. Es müsse demnach nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer
nach seiner Ankunft in der Schweiz unter spezieller Beobachtung seitens der syrischen
Behörden stehen und es bei einer Rückkehr zu asylrechtlich relevanten Nachteilen kommen
würde. Dieser Einschätzung des SEM ist auch nach den weiteren Eingaben, die nach der
Vernehmlassung vom 13. April 2017 in diesem Zusammenhang zu den Akten gereicht
wurden, und somit zum aktuellen Zeitpunkt zuzustimmen. Aus den zu den Akten
gegebenen Fotografien und weiteren Unterlagen ergibt sich nicht, dass sich der
Beschwerdeführer bei den Kundgebungen und Veranstaltungen in besonderer Weise
exponiert oder eine in der Öffentlichkeit herausragende Führungsposition innegehabt hätte.
Mit den Eingaben wird nicht belegt, dass er organisatorisch oder inhaltlich hervorstechende
Aufgaben übernommen hätte und damit mit einer herausragenden Führungsposition in
Erscheinung getreten wäre. Daran ändert auch nichts, dass er an Kundgebungen und
verschiedenen Veranstaltungen für die kurdische Sache an vorderster Front jeweils
zusammen mit kurdischen Persönlichkeiten teilnahm und dabei mit diesen fotografiert
wurde und zahlreiche der Fotografien im Internet aufgeschaltet oder auf Facebook geteilt
wurden. Es ist allgemein bekannt, dass sich eine Vielzahl von Teilnehmern an
exilpolitischen Veranstaltungen regelmässig und gerne mit führenden Persönlichkeiten
fotografieren lassen und diese Aufnahmen auf sozialen Medien verbreiten. Es ist auch mit
dem SEM einig zu gehen, dass die eingereichten Fotos mit verschiedenen politisch
wichtigen Personen weder die Funktion des Beschwerdeführers bei seiner angeblichen
politischen Tätigkeit aufzeigen noch sich aus diesen eine eigene in bedeutender Weise
politische Exponiertheit ableiten lassen würde. Mit Eingabe vom 5. Mai 2017 wiesen die
Beschwerdeführenden darauf hin, dass am kommenden Tag eine wichtige Sitzung der
kurdisch-syrischen Opposition stattfinden werde, an der es auch darum gehen werde,
welche Funktion der Beschwerdeführer übernehmen werde. Mit Eingabe vom 23. Mai 2017
wurde mitgeteilt, es scheine, dass die letzte Sitzung der kurdisch-syrischen Opposition kein
klares Ergebnis (bezüglich der Funktionszuteilung an den Beschwerdeführer) ergeben habe.
Es ist aufgrund der Aktenlage nach wie vor nicht erstellt, dass dem Beschwerdeführer eine
erhebliche und somit im vorliegenden Zusammenhang relevante Führungsposition
zukommen würde. Daran vermag auch nichts zu ändern, wenn der Beschwerdeführer mit
Parlamentsmitgliedern der kurdischen Partei Syriens abgebildet wurde, selbst Mitglied
dieses Parlaments wäre, die wichtigsten kurdischen Politiker kennt, er in den höchsten
Kreisen verkehrt und ihn allenfalls eine persönliche Beziehung mit einzelnen
Führungspersönlichkeiten verbindet. Im eingereichten Schreiben der P.D.P.K.S. wird ohne
nähere Begründung lediglich bestätigt, dass für den Beschwerdeführer wegen seiner
politischen Aktivitäten und seines Engagements ein friedliches Leben in Sicherheit in
Syrien nicht mehr möglich gewesen sei. Im Bestätigungsschreiben des Vorsitzenden der



Schweizer Organisation der Kurdischdemokratischen Progressiven Partei Syriens vom 26.
Mai 2017 wird der Beschwerdeführer als verlässlicher Mitarbeiter, der an jeder Sitzung und
allen Veranstaltungen teilnehme, sich sehr für die kurdische Sache einsetze und bei der
Organisation mithelfe, bezeichnet. In den Schreiben wird nicht spezifisch Bezug genommen
auf eine irgendwie erhöhte Stellung oder auf derart geartete spezifische Aktivitäten des
Beschwerdeführers innerhalb der Organisation, die ein besonderes Augenmerk der
syrischen Behörden nachhaltig erwecken könnten. Dazu kommt, dass, wie oben dargelegt,
nicht davon auszugehen ist, er sei vor seiner Ausreise aus seinem Heimatland dort als
politischer Aktivist und Regimegegner von den syrischen Behörden ernsthaft behelligt
worden. Entgegen der etwa in der Eingabe der Beschwerdeführenden vom 5. Mai 2017
vertretenen Ansicht kann nicht davon gesprochen werden, die Kontakte zu wichtigen
Persönlichkeiten der syrisch-kurdischen Opposition (in der Schweiz) würden beweisen,
dass der Beschwerdeführer schon in seiner Heimat politisch aktiv gewesen sein müsse und
würden damit zum Beweis für das Bestehen der geltend gemachten Vorfluchtgründe
dienen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass erheblich überwiegend nicht davon
auszugehen ist, der Beschwerdeführer werde aus Sicht des syrischen Regimes als
potenzielle Bedrohung wahrgenommen. Es bestehen nach dem Gesagten keine
hinreichenden Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführer aufgrund seiner exilpolitischen
Aktivitäten in der Schweiz in Syrien in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise gefährdet
wäre.

E. 5.4.5
Hinsichtlich einer im heutigen Zeitpunkt allenfalls begründete Furcht vor Verfolgung ist
festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden für den Zeitpunkt ihrer Ausreise keine Gründe
im Sinne von Art. 3 AsylG nachweisen oder glaubhaft machen konnten. Das Vorliegen
konkreter Indizien für die Annahme einer begründeten Furcht vor künftiger Verfolgung im
Sinne der Rechtsprechung (vgl. BVGE 2011/51 E. 6.2 sowie BVGE 2011/50 E. 3.1.1) ist
auch aus heutiger Sicht zu verneinen. Es ist zudem nicht davon auszugehen, die
Beschwerdeführenden könnten nach ihrer Rückkehr als regimefeindliche Personen ins
Blickfeld der syrischen Behörden geraten (vgl. das Referenzurteil des
Bundesverwaltungsgerichts D-3839/2013 vom 28. Oktober 2015 E. 6.4.3). Das Stellen von
Asylgesuchen im Ausland führt ebenfalls nicht zur Annahme, die Beschwerdeführenden
hätten bei einer Rückkehr in ihr Heimatland alleine deswegen mit beachtlicher
Wahrscheinlichkeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Behandlung zu befürchten. Zwar ist
aufgrund ihrer längeren Landesabwesenheit davon auszugehen, dass sie bei einer
Wiedereinreise in Syrien einer Befragung durch die heimatlichen Behörden unterzogen
würden. Da die Beschwerdeführenden eine Vorverfolgung nicht glaubhaft machen konnten
und somit, wie erwähnt, auch nicht glaubhaft ist, dass sie vor dem Verlassen Syriens als
regimefeindliche Personen ins Blickfeld der syrischen Behörden geraten sind, ist nicht
davon auszugehen, dass diese sie allein aufgrund der Asylgesuchstellung im Ausland als
staatsgefährdend einstufen würden, weshalb nicht damit zu rechnen ist, sie hätten bei einer
Rückkehr flüchtlingsrechtlich relevante Massnahmen zu befürchten.

E. 5.4.6
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerdeführenden auch keine subjektiven
Nachfluchtgründe dargetan haben.

E. 5.5



Zusammenfassend hat die Vorinstanz somit insgesamt zu Recht die Flüchtlingseigenschaft
der Beschwerdeführenden verneint und ihre Asylgesuche abgewiesen. Es ist festzuhalten,
dass sich die von den Beschwerdeführenden geltend gemachte Gefährdung aus der
allgemeinen Bürgerkriegssituation ergibt, welcher mit der vorläufigen Aufnahme wegen
Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs angemessen Rechnung getragen wurde.

E. 6.1
Lehnt das Staatssekretariat das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in
der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt
dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 6.2
Die Beschwerdeführenden verfügen weder über eine ausländerrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die
Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E.
4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit auf diese einzutreten ist.

E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären den Beschwerdeführenden grundsätzlich die
Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Mit Zwischenverfügung des
Bundesverwaltungsgerichts vom 26. Mai 2015 wurden die Gesuche um Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG und der amtlichen
Verbeiständung im Sinne von Art. 110a Abs. 1 AsylG gutgeheissen. Den
Beschwerdeführenden wurde ihr Rechtsvertreter als amtlicher Rechtsbeistand beigeordnet.
Da die Beschwerdeführenden gemäss heutigem Wissensstand des Gerichts als prozessual
bedürftig zu gelten haben, ist auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten. Die
amtliche Rechtsvertretung ist unbesehen des Ausgangs des Verfahrens zu entschädigen.
Entschädigt wird der sachlich notwendige Aufwand (vgl. Art. 12 i.V.m. Art. 8 Abs. 2 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der Rechtsbeistand hat mit der
Eingabe vom 10. November 2017 eine aktualisierte Kostennote eingereicht und einen
Aufwand von 14.667 Stunden à Fr. 230.- sowie Auslagen von Fr. 148.50 ausgewiesen. Der
geltend gemachte Aufwand erscheint dem Gericht als zu hoch und namentlich bezüglich der
zahlreichen Nachreichungen zur exilpolitischen Tätigkeit in ihren wiederkehrenden
ähnlichen Formen und gleichlautenden Vorbringen als sachlich nicht notwendig. Zudem
legt das Gericht der amtlichen Verbeiständung bei Rechtsanwälten einen Tarif von Fr. 200.-
bis 220.- zugrunde. Im Abgleich zu ähnlich gelagerten Fällen ist das Honorar vorliegend
pauschal auf Fr. 2300.- festzusetzten. Dem Rechtsbeistand ist somit vom
Bundesverwaltungsgericht eine Entschädigung von Fr. 2300.- (inkl. Auslagen und
Mehrwertsteuerzuschlag) aus der Gerichtskasse zu entrichten. (Dispositiv nächste Seite)
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